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Beschlussvorschlag:

Der Planungsausschuss beschließt,

1. den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 15 „Liethfeld“,

2. die erneute Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 13 a, 3 (2) BauGB und die 
Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange.

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein
FINANZIERUNG

Gesamtkosten
der Maßnahmen

Jährliche Folge-
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Fortsetzung der Beschlussvorlage Nr. BV/2015/138

Begründung:

1. Ziel(e) der Maßnahme und Grundlage(n)/Indikator(en) für die Zielerreichung:

Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 15 „Liethfeld“ liegt darin begründet, die bauliche 
Entwicklung im Gebiet zwischen Hafenstraße, Elbstraße, Liethfeld und Mozartstraße zu steuern.
Die bisherige Steuerung ausschließlich über das Einfügegebot gemäß § 34 BauGB reicht nicht mehr 
aus, um eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten.

2. Darstellung des Sachverhalts:

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 15 „Liethfeld“ wurde am 30.06.2011 gefasst. 
Das Bebauungsplanverfahren wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB ohne 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. Auf die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB und die frühzeitige Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB wurde nach §§ 13a (2), 13 
(2) BauGB verzichtet. 
Vom 16.04.2012-16.05.2012 wurde die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und die 
sonstigen Träger öffentlicher Belange durchgeführt.

Aus planerischen und städtebaulichen Gründen wurde der Bebauungsplan noch einmal geändert. 
Durch die Änderungen des Bebauungsplans werden die Grundzüge der Planung berührt, daher 
erfolgt eine erneute Auslegung.

Zu den wesentlichen Änderungen gehören:

1. Festsetzung von Gebäudehöhen, um zusätzliche Staffelgeschosse auf die festgesetzte Anzahl 
der Vollgeschosse auszuschließen.

2. Begrenzung der Anzahl der Wohneinheiten im Bereich der Elbstraße und der Straße Liethfeld, 
um die vorhandene Struktur zu wahren und Geschosswohnungsbau auszuschließen.

3. Änderung der Baugrenze auf dem Flurstück 124/4 (Elbstraße/Liehfeld). Nach Einmessung der 
festgesetzten Bäume und deren Kronenbereich verschiebt sich die Baugrenze, um die Bäume 
zu schützen.

3. Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung unterstützt dieses Bebauungsplanverfahren.

4. Entscheidungsalternativen und Konsequenzen:

./.

5. Darstellung der Kosten und Folgekosten:

Der Stadt Wedel entstehen durch die Umsetzung des Bebauungsplans keine Kosten.
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Satzung der Stadt Wedel  über den

Bebauungsplan Nr. 15 "Liethfeld "

Aufgrund des § 10  und § 172 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach § 92 der Landesbau-

ordnung (LBO) wird nach Beschlussfassung durch den Rat vom                   folgende Satzung über

den Bebauungsplan Nr.15 für das Gebiet "Liethfeld", bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)

und dem Text (Teil B), erlassen:

Planzeichnung (Teil A)                                                                                                       M. 1:1000

Bebauungsplan Nr. 15 "Liethfeld"

Plan Nr.1

von 1 Plan

bearbeitet: Ku

gezeichnet: Tw
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Stadt Wedel

Stadt- und Landschaftsplanung

Übersichtsplan M. 1:5000
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Zeichenerklärung

 

Gemäß Planzeichenverordnung 1990

Es gilt die Baunutzungsverordnung 1990

I. Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung
 

(§ 9 (1) BauGB)

                   Allgemeines Wohngebiet 

(§ 4 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung
 

(§ 9 (1) Nr.1 BauGB)

                   Geschossflächenzahl 

(§ 16 BauNVO)

                   Grundflächenzahl 
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                   Zahl der Vollgeschosse 
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Verkehrsflächen 
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                   Straßenverkehrsfläche 

(§ 9 (1) Nr.11 BauGB)

                   Straßenbegrenzungslinie 

(§ 9 (1) Nr.11 BauGB)

Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung

von Boden, Natur und Landschaft

                   zu erhaltende ortsbildprägende Bäume 

(§ 9 (1) Nr.25b BauGB)

sonstige Planzeichen

                   Umgrenzung von Flächen für Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen

                   

(§ 9 (1) Nr.4 und Nr.22 BauGB)

                   Gemeinschaftsgaragen 

(§ 9 (1) Nr.4 und Nr.22 BauGB)
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                   zugunsten der Flurstücke129/6 bis 129/15, 130/5  bis 130/9

  und 130/11 

(§ 9 (1) Nr.21 BauGB)

                   mit Geh- und Leitungsrechten zu belastende Flächen 

(§ 9 (1) Nr.21 BauGB)

                   Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans 

(§ 9 (7) BauGB)

                   Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung 

(§ 1 (4) BauNVO)

II. Darstellung ohne Normcharakter

                   vorhandene Gebäude

                   vorhandene Flurstücksgrenzen

                   Höhenlinien über NN

III. Nachrichtliche Übernahmen
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Bebauungsplan Nr. 15 „Liethfeld“ 

 
 

Textliche Festsetzungen 
 
 
1. Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB) 
 
1.1 Abweichend von § 14 (1) BauNVO sind Einrichtungen und Anlagen für Kleintierhaltung im 

Plangebiet unzulässig. 
 
1.2 Nebenanlagen im Sinne des § 14 (1) BauNVO sind bis auf Einfriedungen und Fahr-
 radabstellanlagen im Vorgartenbereich unzulässig.  
 
1.3 Bezugspunkt für die festgesetzten Gebäudehöhen ist die Höhe der Straßenoberkante der 

dem Baugrundstück erschließungstechnisch zugeordneten Verkehrsfläche, zu messen mittig 
vor dem Grundstück an der Straßenbegrenzungslinie. 

 
2. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB) 
 
2.1 Stellplätze, Carports und Garagen müssen zur öffentlichen Verkehrsfläche einen Mindestab-

stand von 2,0 m einhalten. 
 
3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 
 
3.1 In der abweichenden Bauweise (a) können die Abstandsflächen gem. § 6 Landesbauordnung 

Schleswig-Holstein (LBO) unterschritten werden. 
 
4. Festsetzung über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 4 BauGB und § 84 

LBO) 
 
4.1 Die Sockelhöhe darf nicht höher als 0,50 m sein. Bezugspunkt für die festgesetzte Sockelhö-

he ist die Höhe der Straßenoberkante der dem Baugrundstück erschließungstechnisch zuge-
ordneten Verkehrsfläche, zu messen mittig vor dem Grundstück an der Straßenbegrenzungs-
linie. 

 
4.2 Entlang der öffentlichen Verkehrsfläche sind als Einfriedung nur standortgerechte Gehölze 

mit einer Höhe bis zu 1,50 m zulässig. Grundstücksseitig sind dahinter  Zäune zulässig. Die 
Heckenhöhe hat mindestens der Zaunhöhe zu entsprechen.  

 
5. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
5.1 Die in der Planzeichnung (Teil A) als zu erhaltend festgesetzten Bäume sind auf Dauer zu 

erhalten. Im Kronenbereich der als zu erhaltend festgesetzten Bäume sind Geländeaufhö-
hungen, Versiegelungen oder Abgrabungen unzulässig. Während der  Baumaßnahmen sind 
wurzelschonende Bauweisen zu verwenden und baumpflegerische Maßnahmen durchzufüh-
ren. Bei Abgang der Bäume ist Ersatz zu schaffen. 

 
6. Sonstige Festsetzungen 
 
6.1 Bei Einzel- bzw. Doppelhäusern sind nicht mehr als 2 Wohneinheiten zulässig. 
 
6.2 Bei baulichen Um- oder Neubauten ist auf den betreffenden Grundstücken das Nieder-

schlagswassers zu versickern. Sollte eine Versickerung nicht möglich sein, sind entsprechen-
de Rückhaltemaßnahmen durchzuführen. 
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1 Planungsanlass und -ziel 
 

 
Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 15 „Liethfeld“ liegt darin begründet, die bauliche 
Entwicklung im Gebiet zwischen Hafenstraße, Elbstraße, Liethfeld und Mozartstraße zu 
steuern. 
Die bisherige Steuerung ausschließlich über das Einfügegebot gemäß § 34 BauGB reicht 
nicht mehr aus, um eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten. 
Deshalb ist es notwendig einen Bebauungsplan aufzustellen, um die städtebauliche Ord-
nung in diesem Gebiet zu sichern. 
 
 

2 Rechtsgrundlagen 
 
Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplanes sind das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004, zuletzt geändert 20. November 2014 
(BGBl I S. 1748), die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132) und die Landes-
bauordnung Schleswig-Holstein (LBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Januar 
2009 (GVOBl. Schl.-H. S.6), die Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl Sch.-H. S. 57) sowie das Bundesnatur-
schutzgesetz vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542) alle jeweils in der zurzeit gültigen Fassung 
als Satzung aufgestellt.  
 
 

3 Planungsverfahren 
 
Da es sich bei der unter Punkt 2 beschriebenen Planung um ein Vorhaben der Innen-
entwicklung handelt, die zulässige Grundfläche von weniger als 20.000 m² eingehalten 
wird, die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung unterliegen, nicht begründet wird und keine Anhaltspunkte für 
eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB genannten Schutzgüter (Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete) vorliegen, er-
folgt die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 15 „Liethfeld“ im beschleunigten Verfahren 
gem. § 13 a BauGB. Die Durchführung einer förmlichen Umweltprüfung (§ 2 Abs. 4 
BauGB), und damit auch die Verpflichtung zur Erstellung eines Umweltberichts nach § 2a 
BauGB und einer zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 Abs. 4 
BauGB, entfallen. 
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4 Plangebiet 
 
Das Plangebiet wird von der Mozartstraße, der Straße Liethfeld, der Elbstraße und der 
Hafenstraße begrenzt. 
 

 
 

Luftbildaufnahme 2013, Plangebiet und Umgebung (ohne Maßstab) 

 
 

5  Übergeordnete Planungen 
 
Landesentwicklungsplan 
Im Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2010 (LEP), der den Landesraumordnungs-
plan ersetzt, wird die Stadt Wedel als Mittelzentrum im Verdichtungsraum dargestellt 
und dem siedlungsstrukturellen Ordnungsraum Hamburg zugeordnet. Die Ordnungsräume 
sollen als Schwerpunkträume der wirtschaftlichen und baulichen Entwicklung im Land 
gestärkt werden und dadurch auch Entwicklungsimpulse für die ländlichen Räume geben.  
 
Regionales Entwicklungskonzept 2000 
Das Regionale Entwicklungskonzept 2000 der Metropolregion Hamburg (REK 2000) formu-
liert für die Metropolregion ein gemeinsames räumliches Leitbild einer axialen Entwick-
lung, Zentraler Orte sowie Entwicklungs- und Entlastungsorte und ein Prinzip der innerre-
gionalen Vernetzung. Die Stadt Wedel wird dabei dem Ordnungsraum Hamburg und dem 
Verdichtungsraum zugeordnet.  
 
Regionalplan für den Planungsraum I 
In der Fortschreibung des Regionalplanes für den Planungsraum I 1998 Schleswig-Holstein 
Süd wird die Stadt Wedel als Mittelzentrum im Verdichtungsraum dargestellt. Als dringli-
ches Ziel für die Stadt Wedel wird die Ausweisung neuer Wohn- und Gewerbegebiete 
formuliert.  
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Wirksamer Flächennutzungsplan 
Der am 26.01.2010 wirksam gewordene Flächennutzungsplan stellt das Plangebiet als 
Wohnbaufläche dar. Der Bebauungsplan ist damit aus dem Flächennutzungsplan entwi-
ckelt. Eine Genehmigung des Innenministeriums ist dadurch nicht erforderlich. 
 
Verbindlicher Landschaftsplan 
Der am 26.01.2010 verbindlich gewordene Landschaftsplan der Stadt Wedel stellt analog 
zum Flächennutzungsplan das Plangebiet als Wohnbaufläche dar. Im Nordwesten des 
Plangebiets sind im Landschaftsplan zwei Bäume als zu erhaltend dargestellt. Die Darstel-
lung im Landschaftsplan steht im Einklang mit den geplanten Ausweisungen. 
 
 

6 Vorhandene Bebauung  
 

Das Plangebiet ist im Wesentlichen schon bebaut. Entlang der Hafenstraße befinden sich 
überwiegend zweigeschossige Wohngebäude mit teilweise gewerblichen Einheiten im 
Erdgeschoss. An der Ecke zur Mozartstraße steht die sogenannte Elbburg mit drei Ge-
schossen. Im Bereich der Mozartstraße befinden sich Einfamilienhäuser und zweigeschos-
siger Geschosswohnungsbau. Der Liethfeld ist mit einer eingeschossigen Einfamilienhaus-
bebauung bebaut und die Elbstraße mit einer ein- bis zweigeschossigen Einzel- und Dop-
pelhausbebauung. Im Innenbereich befinden sich zweigeschossige Reihenhäuser. 
Die umliegende Bebauung ist sehr durchmischt: Einzel- und Doppelhäuser bis hin zu 
mehrgeschossigem Wohnungsbau.  
 
 

7 Frühere Planungen 
 
Am 21.10.1975 ist der Bebauungsplan Nr. 15 „Über das Gebiet zwischen: Hafenstraße, 
Elbstraße, Parnaßstraße, Rollberg und Mozartstraße“ rechtskräftig und später infolge 
eines Formfehlers für Nichtig erklärt worden. Ein Teil des Bebauungsplans ist durch den 
Bebauungsplan Nr. 100 a „Gebiet zwischen Mozart-, Goethe-, Elbstraße und Liethfeld“ 
überplant worden. Ein weiterer Teilbereich wird jetzt mit dem Bebauungsplan Nr. 15 
„Liethfeld“ überplant. Der Bebauungsplan Nr. 15 „Über das Gebiet zwischen: Hafenstra-
ße, Elbstraße, Parnaßstraße, Rollberg und Mozartstraße“ setzte für den neu zu überpla-
nenden Bereich Allgemeines Wohngebiet mit einer Geschossflächenzahl von 0,4 und einer 
offenen Bauweise fest. Die Geschossigkeit wurde entlang der Hafenstraße mit drei Ge-
schossen und zur Elbstraße, Mozartstraße und Liethfeld mit zwei Geschossen festgesetzt. 
 
 

8 Denkmalschutz 
 
An der Ecke Hafenstraße/ Mozartstraße steht ein zweigeschossiger Backsteinbau, die so-
genannte „Elbburg“, mit hohem Mansardendach aus dem Jahr 1911. Bisher wurde das 
Gebäude in der Liste der unteren Denkmalschutzbehörde unter der Kategorie II als „ein-
faches Kulturdenkmal“ eingestuft. Nach Überarbeitung des Denkmalschutzgesetztes gibt 
es die „einfachen Kulturdenkmäler“ nicht mehr. 
Alle bisher nach dem alten Denkmalschutzgesetz in das alte „Denkmalbuch“ eingetrage-
nen „Kulturdenkmale von besonderer Bedeutung“ sind automatisch in die neue Denkmal-
liste übernommen worden, konnten aber noch nicht abschließend aktualisiert werden. 
Vollständige Listen aller Kreise, der Städte und Gemeinden wird es erst in einiger Zeit 
geben. Im Rahmen eines Projekts zur "Revision und Schnellerfassung der Kulturdenkmale" 
werden derzeit die bisher als „einfache Kulturdenkmale“ eingestuften Objekte nach und 
nach überprüft und neu bewertet. Auf Nachfrage bei der unteren Denkmalschutzbehörde 
wird die Hafenstraße 21 (Elbburg) in die Denkmalliste übernommen. 



                                                                   Bebauungsplan Nr. 15 „Liethfeld“ 

6 
 

9 Städtebauliches Konzept  
 

Eine Änderung des Gebietscharakters ist nicht beabsichtigt. Erreicht werden soll vor al-
lem eine geordnete städtebauliche Entwicklung.  
Das städtebauliche Konzept sieht ein Allgemeines Wohngebiet in offener Bauweise vor 
bzw. eine Einzel- und Doppelhausbebauung. Die Grundflächenzahl liegt bei 0,3 bis 0,4. 
Im Gebiet variiert die Geschossflächenzahl zwischen 0,4 und 0,6. Die Geschossigkeit wird 
entlang der Hafenstraße mit drei Vollgeschossen und im restlichen Bebauungsplangebiet 
mit zwei Vollgeschossen festgesetzt. Des Weiteren wird durch dieses Konzept die Durch-
grünung des Gebietes, insbesondere die Hausgärten erhalten und es werden die Stadtbild 
prägenden Bäume als zu erhalten festgesetzt.  
 
 

10 Festsetzungen 
 

Art der baulichen Nutzung  
Die Art der baulichen Nutzung im Gebiet wird im vorliegenden Bebauungsplan bestimmt 
durch die Ausweisung Allgemeines Wohngebiet. 
Anlagen für die Kleintierhaltung sind unzulässig, da sie der Eigenart des Plangebiets wi-
dersprechen und das Allgemeine Wohngebiet stören würden. 
 
Maß der baulichen Nutzung 
 
Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO) 
Die Grundflächenzahl variiert im Plangebiet zwischen 0,3 und 0,4. Sie gibt an, wieviel m² 
Grundfläche je m² Grundstücksfläche zulässig sind.  
 
Geschossflächenzahl (§ 20 BauNVO) 
Im Gebiet variiert die Geschossflächenzahl zwischen 0,4 und 0,6. Die Geschossflächen-
zahl gibt an, wie viel m² Geschossfläche je m² Grundstücksfläche zulässig sind.  
 
Anzahl von Wohneinheiten 
Im Bereich der Straße Liethfeld und der Elbstraße werden nur Einzel- und Doppelhäuser 
mit nicht mehr als 2 Wohneinheiten festgesetzt, um Geschosswohnungsbau an dieser 
Stelle auszuschließen. 
 
Geschossigkeit  
Die Geschossig variiert zwischen drei Geschossen an der Hafenstraße und zwei Geschos-
sen entlang der Mozartstraße, der Straße Liethfeld und der Elbstraße. 
 
Gebäudehöhen 
Die festgesetzte Gebäudehöhe variiert entsprechend der Geschossigkeit zwischen 8 und 
10 Metern. Der Bezugspunkt für die festgesetzten Gebäudehöhen ist die Höhe der Straßenober-

kante der dem Baugrundstück erschließungstechnisch zugeordneten Verkehrsfläche, zu messen 
mittig vor dem Grundstück an der Straßenbegrenzungslinie. 
 
Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 
 
Offene Bauweise (§ 22 BauNVO) 
Im Plangebiet ist für den Bereich Hafenstraße und Mozartstraße eine offene Bauweise 
festgesetzt worden. Im Bereich Elbstraße und Liethfeld sind nur Einzel- und Doppelhäuser 
zulässig mit nicht mehr als zwei Wohneinheiten. 
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Abweichende Bauweise (§ 22 BauNVO) 
Für das Grundstück Mozartstraße 47 wird eine abweichende Bauweise festgesetzt. In der 
abweichenden Bauweise können die Abstandsflächen gem. § 6 Landesbauordnung Schles-
wig – Holstein (LBO) unterschritten werden. Das Grundstück ist mit einem Einfamilien-
haus im vorderen Bereich und mit einem Lagergebäude im hinteren Bereich bebaut. Das 
Wohnhaus hält die gesetzlich geforderten Abstandsflächen zur östlichen Grundstücks-
grenze und zum rückwärtig gelegenen Lagergebäude nicht ein. Bei Umbau des Lagerge-
bäudes in ein Wohnhaus würde ein bauordnungsrechtlicher Misstand entstehen. 
Da diese Bebauung schon im Bestand vorhanden ist, wird eine Abweichung der Abstands-
flächen zugelassen.  
 
Baugrenzen (§ 23 BauNVO) 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Festsetzung von Baugrenzen de-
finiert, nur in diesen Bereichen dürfen Hauptgebäude errichtet werden. Die Baugrenzen 
dürfen gem. § 23 Abs. 3 BauNVO durch die Gebäude nicht überschritten werden. 
 
Nebenanlagen (§ 14 BauNVO) 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 (1) BauNVO sind bis auf Einfriedungen und Fahrradabstel-
lanlagen im Vorgartenbereich unzulässig. 
 
 

11 Verkehr 
 
Das Plangebiet ist durch die Straße „Liethfeld“, Elbstraße, Hafenstraße und Mozartstraße 
voll erschlossen. Das Plangebiet ist über die Hafenstraße an den Tinsdaler Weg und 
Schulauer Straße angebunden und somit an das übergeordnete Straßennetz. 
 
 

12 ÖPNV  
 
Das Plangebiet ist durch die Buslinie 189 an den ÖPNV angeschlossen. Die Haltestelle 
Elbstraße befindet sich in wenigen Gehminuten entfernt.  
 
 

13 Ver- und Entsorgung 
 

Alle erforderlichen Anlagen und Erschließungen zur Ver- und Entsorgung des Plangebietes 
sind bereits vorhanden. Diese Aussage gilt nur für die momentane Bebauung und Nutzung.  
Bei entsprechenden Leistungsanforderungen im Bereich der Strom-, Gas- oder Wasserver-
sorgung werden gegebenenfalls Erweiterungen bzw. Erneuerungen der Anlagen erforder-
lich. 
Bei baulichen Um- oder Neubauten innerhalb des Plangebiets ist auf den betreffenden 
Grundstücken zu prüfen, ob eine Versickerung des Niederschlagswassers möglich ist. Soll-
te eine Versickerung nicht möglich sein, sind entsprechende Rückhaltemaßnahmen 
durchzuführen. 
 
 

14  Boden /Altlasten 
 

Kampfmittel 
In dem Plangebiet sind Kampfmittel nicht auszuschließen. Vor Beginn von Bauarbeiten ist 
die Fläche auf Kampfmittel zu untersuchen. 
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Die Untersuchung wird auf Antrag durch das Amt für Katastrophenschutz durchgeführt. 
Bauträger sollten sich frühzeitig mit dem Kampfmittelräumdienst in Verbindung setzen, 
damit Sondier- und Räummaßnahmen in das Bauvorhaben einbezogen werden können. 
 
Altlasten 
Im gesamten Planungsbereich sind bislang keine Altablagerungen bekannt. 
Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen und/oder Altlasten aus früheren gewerbli-
chen/industriellen Nutzungen von Grundstücken im Plangebiet liegen nicht vor. Sollten 
im Zuge der Umsetzung des Planvorhabens/ bei den Erschließungsarbeiten bzw. beim 
Aushub von Baugruben Auffälligkeiten im Untergrund angetroffen werden, die auf eine 
Altablagerung und/oder eine Verunreinigung des Bodens mit Schadstoffen hindeuten, so 
ist der Fachdienst Umwelt – Untere Bodenschutzbehörde – beim Kreis Pinneberg umge-
hend davon in Kenntnis zu setzen. 
 
 

15 Landschaftsplanerischer Fachbeitrag  
 
Der Bebauungsplan entwickelt sich aus dem verbindlichen Landschaftsplan der Stadt We-
del. Der Geltungsbereich ist im Landschaftsplan als Wohnbaufläche dargestellt, die zwei 
Bäume auf dem Grundstück Hafenstraße Ecke Mozartstraße werden im Bebauungsplan 
festgesetzt. Die Inhalte des Landschaftsplans werden in den Bebauungsplan übernom-
men, eine Beeinträchtigung der im Landschaftsplan vorgesehenen Entwicklungsziele ist 
somit nicht gegeben.  
 
Es liegen keine Anhaltspunkte für eine erhebliche Beeinträchtigung der Belange des Um-
weltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege insbesondere 
der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB genannten Schutzgüter vor. Von daher ist nicht von negati-
ven Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern auszugehen.  
 
Eingriffe in Natur und Landschaft sind auszugleichen. Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, 
soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig 
waren, § 1 a Abs. 3 Satz 5 BauGB. Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
zulässige Vorhaben gelten nicht als Eingriffe, § 18 BNatSchG. Das Plangebiet liegt im In-
nenbereich und ist im Wesentlichen schon bebaut, daher entfällt im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans die Ausgleichspflicht. 
 
Bei mehreren Ortsbesichtigungen von Vertretern der Leitstelle Umweltschutz und des 
Fachdienstes Stadt- und Landschaftsplanung der Stadt Wedel sind keine gesetzlich ge-
schützten Biotope oder Wald im Plangebiet vorgefunden worden. Nachfolgende Bäume 
sind nach der Baumschutzsatzung der Stadt Wedel vom 15.03.2008 geschützt: Auf dem 
Grundstück der Elbburg (Hafenstraße 21) 2 Kopflinden, 1 Kastanie und 2 Ahorne, die 
Blutbuche und der Ahorn auf den Flurstücken 124/4 und 124/5, die Linde auf der Grenze 
der Flurstücke 130/9 sowie die Blutbuche auf der Grenze der Flurstücke 130/15 und 
131/6. Diese gut entwickelten Bäume sind im Bebauungsplan als zu erhalten festgesetzt, 
die Ausweisung markiert den Standort.  
 
Es befinden sich in dem Gebiet überwiegend Hausgärten, also gärtnerisch genutzte Flä-
chen. Bei der Pflege dieser Flächen sind die artenschutzrechtlichen Belange zu berück-
sichtigen. Darüber hinaus dürfen keine Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten wildle-
bender Tiere der besonders oder streng geschützten Arten durch Abbruch oder Umbauar-
beiten am Gebäude zerstört, beschädigt oder entnommen werden, §§ 39 BNatSchG. Dies 
sind z.B. Fledermausarten, Höhlen- oder Halbhöhlenbrüter, Rauch- und Mehlschwalbe, 
Mauersegler, Stein- und Waldkauz, Turmfalke, Schleiereule, die Faltenwespen Hornisse. 
Sollten die o.g. Arten durch Baumaßnahmen betroffen sein, so ist eine Befreiung durch 
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das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, Dezernat 31 Arten-
schutz erforderlich. 
 
 

16 Flächenbilanz 
 

Die folgende Tabelle gibt die im  Bebauungsplan Nr. 15 festgesetzten Flächen wieder: 
 
Bezeichnung        Größe 
 
Allgemeines Wohngebiet      23.936 m² 
Straßenverkehrsfläche      3.531 m² 
Geltungsbereich insgesamt      27.467 m² 
 
 

17 Kosten 
 
Der Stadt Wedel entstehen durch die Umsetzung des Bebauungsplans keine Kosten. 
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